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Bausteine der Geldwäschereiprävention
Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Finanz- 
institute und neu auch Händler stehen vor grossen  
Herausforderungen. Der Druck auf die Kundenberater  
und Vermögensverwalter zur Bekämpfung der Geld-
wäscherei- und Terrorismusfinanzierung ist in den letzten 
Jahren erneut erheblich gestiegen. Entsprechend haben 
auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit dem  
neuen GwG, der GwV-FINMA und der neu geschaffenen 
GwV zugenommen. Zu einer erfolgreichen Geldwäscherei- 
prävention und zur Vorbeugung von Reputationsrisiken 
sowie möglichen Folgen aus vernachlässigten Hintergrund-
abklärungen bei Kunden und der Herkunft der Vermögens- 
werte, bedarf es einer unabhängigen und gut funktionieren-
den Geldwäscherei-Organisation, die von der Geschäfts-
führung organisatorisch klar abgegrenzt ist.

Gesetzliche Geldwäscherei-Prüfgesellschaft
Die KPMG AG ist eine von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) zugelassene GWG-Prüfgesellschaft 
und somit befähigt, gesetzliche GWG-Prüfungen bei allen 
von der FINMA beaufsichtigten Unternehmen (z.B. Banken,  
Versicherungen, Vermögensverwalter) als auch bei Finanzin-
termediären des Nichtbankensektors (Direkt unterstellte 
Finanzintermediäre «DUFI»), welche sich der FINMA unter-
stellt haben, und bei gewebsmässigen Händlern im Sinne 
der GwV, vorzunehmen.

In der Schweiz stehen nach geltendem Recht bei der Verhinderung 
und Bekämpfung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierung  
im Finanzverkehr und neu auch beim gewerblichen Handel mit Gütern 
hauptsächlich der Kunde, dessen Transaktionen sowie allfällige  
Steuerdelikte im Fokus.

Geldwäscherei-Organisation
• Interne Geldwäschereifachstelle
• Interne Weisungen, Richtlinien und Grundsätze  

zur Geldwäschereiprävention
• Einbindung in- und ausländischer Einheiten 

(«Konsolidierte Überwachung»)
• Einbindung der ausgelagerten Aktivitäten  

(«Outsourcing»)
• Meldepflichten, Vermögenssperre, Informationsverbot
• Dokumentationspflichten
• Aufbewahrungspflichten

Risikomanagement
• Risikoanalyse
• Risikosteuerung
• Risikocontrolling / -überwachung
• Risikoreporting 

– Intern (z.B. VR, GL, Kundenbetreuer) 
– Extern (Meldung Geldwäschereifachstelle «MROS»)

Kunden- und transaktionsbezogene 
Sicherungsmassnahmen
• Kategorisierung Kunden- und Transaktionsrisiko  

(normale/erhöhte Risiken)
• Zusätzliche Abklärungspflichten (kriterienbedingt, PEPs  

(internatinale, nationale und PEPs von zwischenstaatlichen 
Organisationen), qualifizierte Steuerdelikte,  
ausländische Korrespondenzbankbeziehungen, weitere  
Annahme/Ablehnung von Kunden und Transaktionen)

Qualitätssicherung
• Integrität Personal / Personalmassnahmen
• Aus- und Weiterbildung
• Systeme zur Überwachung
• Interne Weisungen / Kontrollen
• Interne Revision

Geldwäschereiprävention

Abb. 1: Bausteine der Geldwäschereiprävention



Selbstregulierungsorganisation (SRO) anerkannte und 
zugelassene Geldwäscherei-Prüfgesellschaft
Neben der direkten Beaufsichtigung durch die FINMA 
im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung sieht das Geldwäschereigesetz  
für bestimmte Finanzintermediäre auch die Möglichkeit 
einer indirekten Beaufsichtigung durch eine Selbstregu-
lierungsorganisation (SRO) vor. KPMG AG ist von den meis-
ten Selbstregulierungsorganisationen zur Prüfung der  
Geldwäschereibestimmungen und Sorgfaltspflichten bei 
Finanzintermediären (z.B. Externe Vermögensverwalter, 
Leasinggesellschaften), welche sich einer SRO angeschlos-
sen haben, anerkannt respektive zugelassen. Als Revisions-
Gesellschaft im Sinne von Art. 6 RAG ist KPMG zudem
befähigt, bei gewerbsmässigen Händlern die Einhaltung der 
neu auf sie anwendbaren Vorschriften der GwV zu prüfen.

Leistungsspektrum von KPMG bei der Prüfung von 
Finanzinstituten/Händlern und bei der Beratung und
Unterstützung in Geldwäschereifragen

Betroffene Finanzinstitute
• Banken
• Versicherungen
• Effektenhändler
• KAG-Investmentgesellschaften und Fondsleitungen
• Unabhängige Vermögensverwalter
• Übrige Finanzintermediäre 

Betroffene Händler
• Beispeilsweise: Auktionshäuser, Gewebe im  

Bereich Schmuck und Luxusgüter, Neu- und  
Gebrauchtwagenhändler etc.
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Abb. 2: Leistungsspektrum der KPMG in Geldwäschereifragen

• Geldwäschereigesetz (GwG)
• Geldwäschereiverordnung-FINMA (GwV-FINMA)
• Geldwäschereiverordnung (GwV)

• Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht 
der Banken (VSB 16)

• SRO Geldwäschereibestimmungen

• Analyse der Geldwäscherei-Organisation
• Benchmarking des Weisungswesens zur  

Geldwäschereiprävention
• Validierung der etablierten internen Kontrollen und  

Überwachungsmassnahmen
• Validierung und Benchmarking des internen  

Kundenndokumentationsprozesses
• Validierung und Benchmarking des Kunden-  

und Transaktionsüberwachungsprozesses

• Mitarbeiterschulungen
• Sachverhaltsfeststellung und rechtliche Würdigung  

bei Geldwäschereifragen von in- und  ausländischen  
Geldwäschereianforderungen

• «Bodylending» zur Unterstützung  und Überwachung  
im Compliance-Bereich

• Erstellung /Anpassungen des Weisungssystems
• Beratung bei der Erstellung eines Systems zur Erken-

nung von qualifizierten Stueredelikten

• Assessment / Berichterstattung mit ausstehendem  
Handlungsbedarf

• Definition und Priorisierung von erforderlichen Massnah-
men Beratung bei der Umsetzung von Massnahmen

• Planung der gesetzlichen Prüfungshandlungen  
mit dem Finanzinstitut / dem Händler

• Planung der benötigten personellen Ressourcen

• Zustellung einer Liste an das Finanzinstitut / den Händler 
mit den benötigten Unterlagen zur Vorbereitung  
einer effizienten Geldwäschereiprüfung

• Durchführung der  gesetzlichen Geldwäscherei- und 
Sorgfaltspflichtsprüfungen beim Finanzinstitut / Händler

• Besprechung der Feststellungen mit  
dem Finanzinstitut / Händler

• Gesetzliche Berichterstattung

Geldwäschereibestimmungen in der Schweiz

Dienstleistungen

Prüfdienstleistungen

Ergebnisse

Ergebnisse

Gesetzliche und SRO Geldwäschereiprüfungen

Beratung und Unterstützung


